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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde hat eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter Form dargelegt
wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2 BGG ), was eine
sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert ( BGE 140 III 115 E.
2; 142 III 364 E. 2.4).

E. 2
Das Obergericht hat in seinen Erwägungen unter Verweis auf die (in der
Rechtsmittelbelehrung aufgeführte) 10-tägige Beschwerdefrist gegen den
Verlegungsentscheid und unter Darlegung des konkreten Fristenlaufes festgehalten, dass
das Bezirksgericht die Beschwerde zu Recht als offensichtlich verspätet erachtet habe.

E. 3
Mit diesen Erwägungen setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander. Er wendet sich
vielmehr direkt gegen die fürsorgerische Unterbringung mit der Begründung, unter
Umständen leide man wegen falscher Diagnose an Schizophrenie, er sei in der Lage, selbst
in einer Wohnung zu leben, und er würde sich auch gerne selbst behandeln statt ohne Sinn
in einer Klinik zu verweilen. Die Frage der fürsorgerischen Unterbringung war aber nicht
Gegenstand des Ausgangsentscheides; sie kann deshalb auch nicht zum
Anfechtungsgegenstand gemacht werden ( Art. 99 Abs. 1 und 2 BGG ; BGE 136 II 457 E.
4.2; 136 V 362 E. 3.4.2 ; 142 I 155 E. 4.4.2).

E. 4
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im
vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 5
Angesichts der konkreten Umstände wird auf die Erhebung von Gerichtskosten verzichtet (
Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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